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Grundlagen und Ziele der Katholischen 
jungen Gemeinde  

In der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) schließen sich junge Christ*innen zusammen. Mit-

glied der KjG kann jede*r werden, der*die die Grundlagen und Ziele des Verbandes bejaht. 

Demokratisch und gleichberechtigt wählen alle Mitglieder altersunabhängig die Leitungen und 

entscheiden über die Inhalte und Arbeitsformen des Verbandes. 

Ihre jeweiligen Bedürfnisse und Interessen bestimmen das verbandliche Leben. Die Gruppen, 

Projekte und offenen Angebote der KjG bieten Raum für Begegnungen und Beziehungen, ge-

meinsame Erlebnisse und gemeinsames Handeln. In ihnen erfahren Kinder, Jugendliche und 

junge Erwachsene, dass sie ernstgenommen werden und nicht alleine stehen. 

Die KjG unterstützt sie darin, ihr Leben verantwortlich zu gestalten und eigene Lebensperspek-

tiven zu entwickeln. Sie begleitet sie bei der Suche nach tragfähigen Lebensentwürfen und 

nach Orientierung. Sie ermöglicht ihnen einen Zugang zum christlichen Glauben und ermutigt 

sie zu einem selbstverantworteten religiösen Leben. 

Die KjG fördert auf vielfältige Weise, soziale, pädagogische und politische Verantwortung zu 

übernehmen und unterstützt die Entwicklung persönlicher Interessen und Fähigkeiten. Die KjG 

greift die Fragen und Anliegen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf und 

befähigt sie, sich in Kirche und Gesellschaft zu vertreten. Insbesondere setzt sie sich dafür ein, 

dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Pfarr- und Kommunalgemeinde gleichberech-

tigt mitgestalten können. Sie engagiert sich für Strukturen, die Mitbestimmung und Mitent-

scheidung ermöglichen. 
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Der Zusammenschluss in der KjG schafft Voraussetzungen für eine wirksame Interessenver-

tretung in der Öffentlichkeit. Die KjG arbeitet darüber hinaus mit den Mitgliedsverbänden im 

BDKJ sowie mit anderen Verbänden und Organisationen zusammen. 

Mit ihrem Engagement steht die KjG ein für eine demokratische, gleichberechtigte und solida-

rische Gesellschaft und Kirche. Sie wendet sich gegen jede Art der Ausgrenzung und Unter-

drückung von Menschen und gegen die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. 

Die KjG setzt sich ein für eine Politik, die sich orientiert an der weltweiten Verwirklichung glei-

cher und gerechter Lebensbedingungen und einer ökologisch verantworteten Lebensweise. 

In diesem Anliegen erklären sich die Mitglieder der KjG solidarisch mit anderen Kindern, Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen. Sie suchen sowohl im eigenen Land als auch über Län-

dergrenzen hinweg die partnerschaftliche Zusammenarbeit und Begegnung mit ihnen. 

So versteht sich die KjG als Kirche in der Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen. 

 

Beschlossen von der Bundeskonferenz der KjG, Juni 1995; in Altenberg mit Anpassungen auf 

Grundlage des Beschlusses der Bundeskonferenz der KjG 2017 in Altenberg.   
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Die Mitglieder 
 

I/1 

Mitglied der Katholischen jungen Gemeinde kann jede*r werden, die*der die Grundlagen 

und Ziele des Verbandes bejaht. 

Die Mitgliedschaft kann als Dauer-, befristete oder Förder*innenmitgliedschaft erworben wer-

den. 

 

Dauermitgliedschaft 

I/2 

Die*der Einzelne wird Mitglied der Ortsgruppe, indem sie*er dies schriftlich über einen Mit-

gliedsantrag erklärt und die Ortsleitung diese Erklärung annimmt. 

Existiert in der Gemeinde keine Ortsgruppe, besteht für die Einzelne*den Einzelnen die Mög-

lichkeit der Mitgliedschaft beim Diözesanverband. Sie*Er wird Mitglied, indem sie*er dies ge-

genüber der Diözesanleitung in Form eines schriftlichen Mitgliedsantrags erklärt und diese die 

Erklärung annimmt. Das Mitglied ist grundsätzlich verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag zu zahlen. 

 

I/3 

Als Mitglied nimmt sie*er an mindestens einer der angebotenen Gesellungs- und 

Arbeitsformen teil. 

 

I/4 

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt oder Ausschluss (s. I/5). Dies beinhaltet auch den To-

desfall. 

Der Austritt ist für das folgende Jahr schriftlich gegenüber der Ortsleitung bis zum 31. Dezem-

ber des laufenden Jahres zu erklären. 
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I/5 

Über den Ausschluss entscheidet die Pfarrleitung nach Anhörung des*der Betroffenen. Das 

Mitglied kann gegen diesen Beschluss bei der Mitgliederversammlung Berufung einlegen. Die 

Mitgliederversammlung entscheidet verbindlich. 

Über den Ausschluss von Einzelmitgliedern auf Diözesanebene entscheiden die Diözesanlei-

tung und der Diözesanausschuss nach Anhörung des*der Betroffenen. Das Mitglied kann ge-

gen diesen Beschluss bei der Diözesankonferenz Berufung einlegen. Die Diözesankonferenz 

entscheidet verbindlich.  
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Befristete Mitgliedschaft 

I/6 

Die befristete Mitgliedschaft in der KjG ist für Einzelne und Gruppen möglich. 

Sie dient dem Kennenlernen des Verbandes und seiner Arbeit. 

 

I/7 

Die befristete Mitgliedschaft berechtigt zur Teilnahme an einer oder mehrerer der angebote-

nen Gesellungs- und Arbeitsformen. 

 

I/8 

Für die Festlegung des Beitrags für die befristete Mitgliedschaft gelten die Bestimmungen zur 

Beschlussfassung über die Mitgliedsbeiträge entsprechend. 

 

I/9 

Die befristete Mitgliedschaft endet, ohne dass es eines Ausschlusses bedarf, mit Ablauf des 

jeweiligen Kalenderjahres. 

  

I/10 

Die befristete Mitgliedschaft schließt eine Stimmberechtigung in der Katholischen jungen Ge-

meinde aus. 
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Die Fördermitgliedschaft 

I/11 

Die Fördermitgliedschaft in der Katholischen jungen Gemeinde dient der ideellen und finanzi-

ellen Unterstützung der Arbeit des Verbandes. Näheres regelt die Satzung des Fördervereins 

„Verein der KjG im Diözesanverband Limburg e.V.“.  

 

I/12 

Die*Der Einzelne wird Fördermitglied in der Ortsgruppe, indem sie*er dies schriftlich erklärt 

und die Ortsleitung diese Erklärung annimmt. 

Als Fördermitglied verpflichtet sie*er sich zur Zahlung des Förderbeitrags. Über die Höhe des 

geltenden Förderbeitrags entscheidet die Mitgliederversammlung. 
 

I/13 

Die Fördermitgliedschaft endet durch Austritt oder Ausschluss (s. I/14). 

Der Austritt ist für das folgende Jahr schriftlich gegenüber der Pfarrleitung bis zum 31.12. des 

laufenden Jahres zu erklären. 

 

I/14 

Über den Ausschluss eines Fördermitgliedes entscheidet die Ortsleitung nach Anhörung 

der*des Betroffenen. Die betroffene Person kann gegen diesen Beschluss bei der Mitglieder-

versammlung Berufung einlegen. Die Mitgliederversammlung entscheidet verbindlich. 

 

I/15 

Die Fördermitgliedschaft schließt eine Stimmberechtigung in der Katholischen jungen Ge-

meinde aus. 
  



 
 

 

9 
 

Die Pfarrgemeinschaft/Ortsgruppe 
 

Neubildung und Allgemeines 

II/1 

Die (mindestens 5) Mitglieder der KjG in der Gemeinde bilden die Ortsgruppe. Sie führt den 

Namen: "Katholische junge Gemeinde N.N." 

 

II/2 

Sie ist Mitglied im Diözesanverband der KjG und arbeitet mit den andern Jugendverbänden des 

BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) Diözesanverband Limburg zusammen und 

bildet mit dieses den BDKJ auf Diözesanebene. Die Mitgliedschaft im BDKJ wird über die Bun-

desebene geregelt. 

 

II/3 

Die Ortsgruppe bestimmt nach demokratischen Regeln im Rahmen der Ordnung des Verban-

des Leitung, Aufgaben, Gesellungs- und Arbeitsformen entsprechend der örtlichen Situation. 

 

II/4 

Die Ortsgruppe führt an den Diözesanverband die Mitgliedsbeiträge ab. 

Über die Höhe entscheidet die Diözesankonferenz.  

  

II/5 

Die Vertretung im Diözesanverband erfolgt direkt im Rahmen der Diözesankonferenz. 
  



 
 

 

10 
 

II/6 

Die Ortsgruppe kann sich im Rahmen der Ordnung des Verbandes eine eigene Ortssatzung 

geben. Diese Satzung muss mindestens enthalten: 

 

 die Anerkennung und Verpflichtung auf die Grundlagen und Ziele der Katholi-

schen jungen Gemeinde 

 die Verpflichtung zur Mitgliedschaft im Diözesanverband, sowie die Zugehörig-

keit zum BDKJ Diözesanverband Limburg 

 Regelungen zur Mitgliederversammlung gem. Ziffer II/8 - 15 dieser Satzung 

 Regelungen über die Ortsleitung gem. Ziffer II/16 - 18 dieser Satzung 

Die Satzung bedarf der Zustimmung durch die Diözesanleitung. Gegen die Entscheidung der 

Diözesanleitung kann beim Diözesanausschuss Einspruch erhoben werden. Der Diözesanaus-

schuss entscheidet verbindlich. 
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Ausschluss einer Ortsgruppe 

II/6a 

Über den Ausschluss einer Ortsgruppe entscheidet die Diözesanleitung nach Anhörung der 

Betroffenen. Diese Anhörung geschieht auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. 

Die betroffene Ortsgruppe kann gegen diesen Beschluss der Diözesanleitung Protest einlegen. 

Der Diözesanausschuss entscheidet verbindlich. Das Vermögen der KjG- Ortsgruppe fällt beim 

Ausschluss an die nächsthöhere KjG-Ebene. Diese ist verpflichtet, das Vermögen der KjG- 

Ortsgruppe zweckgebunden zu verwalten. Sollte sich die KjG- Ortsgruppe innerhalb von 3 Jah-

ren neu konstituieren und der Grund für den Ausschluss nicht mehr vorliegen, so ist ihr das 

Vermögen auszuhändigen. 

 

Auflösung einer Ortsgruppe 

II/6 b 
Um eine Ortsgruppe aufzulösen, muss ein Auflösungsprozess nach Anlage "Auflösung einer 

Pfarr- oder Ortsgruppe" der Bundessatzung durchgeführt werden.  
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Die Organe der Ortsgruppe  

II/7 

Die Organe der Ortsgruppe sind die Mitgliederversammlung und die Ortsleitung. 

 

DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

II/8 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ der Ortsgruppe. Sie trifft 

im Rahmen der Grundlagen und Ziele, sowie der Satzung und der Beschlüsse der Diözesankon-

ferenz, die grundlegenden Entscheidungen über die Arbeit der Ortsgruppe. 

 

II/9 

Der Mitgliederversammlung sind insbesondere folgende Aufgaben vorbehalten: 

 Beratung und Beschlussfassung über: 

 die an die Mitgliederversammlung gerichteten Anträge 

 die Finanzen der Ortsgruppe 

 die Ortssatzung 

 die Jahresplanung 

 Entgegennahme des Jahresberichts der Ortsleitung und des Kassenprüfungsberichts 

 Entlastung der Ortsleitung 

 Wahl der Ortsleitung 

 Wahl der Kassenprüfer*innen 

 Abwahl einzelner Mitglieder der Ortsleitung bei gleichzeitiger Aufstellung von neuen 

Kandidat*innen. 

 

II/10 

Zur Mitgliederversammlung gehören stimmberechtigt: 

 Die Dauermitglieder der Ortsgruppe, sofern sie den Mitgliedsbeitrag für das laufende 

Jahr bezahlt haben 

Beratend: 

 die nicht stimmberechtigten Mitglieder außer den Förder*innenmitgliedern 

 ein Mitglied des Diözesanausschusses oder der Diözesanleitung  

 ein*e hauptamtliche Vertreter*in der Gemeinde. 
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II/11 

Die Mitgliederversammlung findet wenigstens einmal jährlich statt. Sie wird von der Ortslei-

tung drei Wochen vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung und der Frist für die Einrei-

chung der Wahlvorschläge einberufen. Jedes Mitglied wird auf geeignete Weise eingeladen. 

 

II/12 

Eine Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn 1/3 der stimmberechtigten Mit-

glieder dies beantragt. 

 

II/13 

Anträge können vor und während der Mitgliederversammlung eingebracht werden. Anträge 

auf Abwahl der Pfarrleitung und Satzungsänderungsanträge sind den Mitgliedern der Mitglie-

derversammlung 14 Tage vor dem Termin der Mitgliederversammlung mit Begründung zuzu-

leiten. 

  

II/14 

Die Mitgliederversammlung beschließt und wählt mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder. Abstimmungen über Änderung der Satzung und Abwahl der 

Ortsleitung bedürfen der 2/3 Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

 

II/15 

Über die Mitgliederversammlung wird ein Protokoll geführt und den Mitgliedern zugänglich 

gemacht, sowie dem Diözesanausschuss zugeschickt. 
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DIE ORTSLEITUNG 

II/16 

Die Ortsleitung ist verantwortlich für die Leitung und Vertretung der 

Ortsgruppe. Ihre Aufgaben sind insbesondere: 

 Vorbereitung, Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlung 

 Sorge für die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

 Vertretung und Mitarbeit auf Diözesanebene der KjG 

 Mitarbeit im BDKJ auf Pfarrebene 

 Zusammenarbeit mit den in der Pfarrei tätigen Gemeinschaften und Gremien 

 Verantwortung für die Finanzen 

 Sorge um die Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Helfer*innen durch den 

Verband (insbesondere der Gruppenleiter*innen) 

 Gründung neuer Gesellungs- und Arbeitsformen 

 Gewinnung neuer ehrenamtlicher Helfer*innen 

 Sorge um den Erfahrungsaustausch der Gruppenleiter*innen 

 

II/17 

Die Ortsleitung wird geschlechtergerechti besetzt. 

Eine Stelle ist für vollgeschäftsfähige Personen vorgesehen. Für die restlichen Stellen reicht 

die beschränkte Geschäftsfähigkeit (§106 BGB) aus. Die Ortsleitung kann für die Kassenfüh-

rung eine*n Kassierer*in berufen.  

Die Ortsleitung besteht aus höchstens 12 Personen (5w, 5m, 2d). Eine dieser Personen nimmt 

die Geistliche Leitung (GL) wahr. Die Aufgaben der Ortsleitung können auch dann wahrgenom-

men werden, wenn nicht alle Stellen besetzt sind.   

 

II/18 

Die Mitglieder der Ortsleitung werden von der Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählt. 

Die Mitglieder der Ortsleitung können ihren Rücktritt nur vor der Mitgliederversammlung er-

klären. 
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Der Diözesanverband 
 

III/1 

Die Katholische junge Gemeinde - Diözesanverband Limburg ist der Zusammenschluss der 

Ortsgruppen in der Diözese, sowie der Einzelmitglieder. 

 

III/2  

Der Diözesanverband ist Mitglied im Bundesverband der KjG und im Diözesanverband des 

BDKJ. 

 

III/3 

Er erkennt die Grundlagen und Ziele des Bundesverbandes an und verpflichtet sich, an deren 

Verwirklichung mitzuarbeiten. 

 

III/4 

Die Aufgabe des Diözesanverbandes ist die Unterstützung, Förderung und Koordinierung der 

Arbeit der Ortsgruppen, sowie die Vertretung in Kirche und Öffentlichkeit. 

 

Prävention im Diözesanverband 
III/5 

Für die KjG Limburg und ihre im Bistum ansässigen Ortsgruppen gilt die diözesane Miss-

brauchsordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger sowie schutz- und 

hilfsbedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst in 

der jeweils gültigen Fassung. 

 

III/6 

Für die KjG Limburg und ihre im Bistum ansässigen Ortsgruppen gilt die diözesane Rahmen-

ordnung der Regelung zur Prävention von sexuellem Missbrauch in der jeweils gültigen Fas-

sung. 

 

III/7 

Die KjG Limburg setzt sich dafür ein, dass sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

angstfrei und geschützt vor jeglicher Form des Missbrauchs entwickeln können. Damit dies 

sichergestellt werden kann wurde ein institutionelles Schutzkonzept erstellt, das regelmäßig 

überprüft und ggf. überarbeitet wird. 

 



 
 

 

16 
 

Auflösung des Diözesanverbandes 
III/8 

Zu einer Auflösungsversammlung des Diözesanverbandes muss 28 Tage vorher schriftlich 

eingeladen werden. Der Einladung ist eine Begründung beizufügen. Drei Viertel der anwesen-

den Mitglieder müssen der Auflösung zustimmen. 

Das Vermögen des Diözesanverbandes fällt bei der Auflösung an den Bundesverband. Sollte 

sich der Diözesanverband innerhalb von fünf Jahren neu konstituieren, ist ihm das Vermögen 

auszuhändigen. 
 

Die Organe des Diözesanverbandes 
III/9 

Die Organe des Diözesanverbandes sind die Diözesankonferenz, der Diözesanausschuss und 

die Diözesanleitung. 

 

DIE DIÖZESANKONFERENZ 

III/10 

Die Diözesankonferenz ist das oberste beschlussfassende Organ des Diözesanverbandes. Sie 

bestimmt die Aufgaben des Diözesanverbandes im Rahmen der Grundlagen und Ziele sowie 

der Satzung und der Beschlüsse der Bundeskonferenz. 

 

III/11 

Der Diözesankonferenz sind insbesondere folgende Aufgaben vorbehalten: 

 Beratung und Beschlussfassung über: 

 die Diözesansatzung 

 die Jahresplanung 

 gemeinsame Aktionen 

 die Mitgliedsbeiträge 

 Entgegennahme des Tätigkeitsberichts der Diözesanleitung, des Diözesanausschus-

ses und der diözesanen Arbeitskreise 

 Entgegennahme der Ortsberichte 

 Entgegennahme des Finanzberichts 

 Erteilung der Entlastung 

 Wahl der Diözesanleitung 

 Wahlen der 

 Mitglieder des Diözesanausschusses 

 der Delegierten für die Bundeskonferenz/Bundesrat und die Diözesanver-

sammlung des BDKJ Diözesanverbandes Limburg 

 der diözesanen Arbeitskreismitglieder 

 Abwahl einzelner Mitglieder der Diözesanleitung bei gleichzeitiger Aufstellung von 

neuen Kandidat*innen 
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III/12 

Die Diözesankonferenz kann auf Antrag für bestimmte Aufgaben Arbeitskreise einrichten. 

Ziel der Arbeitskreise ist es, auf der Diözesan- und Ortsebene Angebote zu machen. 

 

III/13 

Stimmberechtigte Mitglieder der Diözesankonferenz sind: 

 die Mitglieder der Diözesanleitung KjG 

 die Mitglieder der geschlechtergerecht mit weiblichen, männlichen und diversen Per-

sonen zu besetzenden Ortsgruppendelegationen. Näheres regelt die Geschäftsord-

nung 

Die Beschlussfähigkeit ist bei mindestens 20 Prozent der Delegierten gegeben. 

Grundlage für die Ermittlung der Delegiertenzahlen und die Verteilung auf die Ortsgruppe sind 

die Zahlen der stimmberechtigten Mitglieder acht Wochen vor Beginn der Konferenz. 

Die Mitgliederversammlung der Ortsgruppe regelt die Benennung der Delegierten für die Diö-

zesankonferenz selbst. 
Die Delegation muss geschlechtergerecht besetzt sein. Bei gerader Delegiertenzahl obliegt es 

der Mitgliederversammlung der Ortsgruppe, den verbleibenden Platz mit einer Person ihrer 

Wahl zu besetzen. Von der Verpflichtung zur Geschlechtergerechtigkeit sind ebenso jene Orts-

gruppen ausgenommen, denen nur stimmberechtigte Mitglieder eines Geschlechts angehören. 

Die beiden anderen Geschlechter sind paritätisch zu besetzen. 

 

III/14 

Beratende Mitglieder sind: 

 die Diözesanreferent*innen und der*die Geschäftsführer*in 

 ein Mitglied der Bundesleitung der KjG 

 ein Mitglied des Diözesanvorstandes des BDKJ 

 Falls nicht stimmberechtigt: 

 Mitglieder des Diözesanausschusses 

 Mitglieder diözesaner Arbeitskreise 

 Weitere Mitglieder aus den Pfarrgemeinschaften/Ortsgruppen 

 

III/15 

Die Diözesanleitung kann Gäste zur Diözesankonferenz einladen. 

  

III/16 

Die Diözesankonferenz tritt mindestens einmal jährlich zusammen und wird von der Diözesan-

leitung einberufen und geleitet. Sie ist in der Regel öffentlich. (vgl. Nr.5 der Geschäftsordnung) 
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III/17 

Eine außerordentliche Diözesankonferenz muss einberufen werden, wenn der Diözesanaus-

schuss oder 1/3 der Ortsleitungen dies beantragen. Nähere Informationen können der Ge-

schäftsordnung entnommen werden. 

 

III/18 

Den Ablauf der Diözesankonferenz regelt die Geschäftsordnung (im Anhang). 

 

III/19 

Änderungsanträge zur Diözesansatzung müssen den Mitgliedern der Diözesankonferenz we-

nigstens drei Wochen vor Beginn der Konferenz schriftlich mitgeteilt werden. 
 

III/20 

Änderungen der Diözesansatzung bedürfen der 2/3 Mehrheit der anwesenden, stimmberech-

tigten Mitglieder. 

Jede Satzungsänderung bedarf der Zustimmung der Bundesleitung, dem BDKJ Diözesanver-

band Limburg und dem Bischof von Limburg. 

 

DER DIÖZESANAUSSCHUSS 

III/21 

Der Diözesanausschuss berät über die Arbeit und beschließt über laufende wichtige Angele-

genheiten des Diözesanverbandes. 

 

III/21 

Dem Diözesanausschuss sind insbesondere folgende Aufgaben vorbehalten: 

 Sorge für die Durchführung der Beschlüsse der Diözesankonferenz 

 Planung und Vorbereitung der Diözesankonferenz 

 Beratung und Beschlussfassung über den Etat des Diözesanverbandes 

 Schlichtung und Entscheidung in Konfliktfällen. Betroffene Mitglieder haben bei der 

Entscheidung kein Stimmrecht. 
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III/22 

Stimmberechtigte Mitglieder des Diözesanausschusses sind: 

 fünf Frauen 

 fünf Männer 

 zwei divers  

Von diesen zwölf Personen ist eine Person Geistliche*r Leiter*in.ii 

 die Mitglieder der Diözesanleitung 

Stimmberechtigte Mitglieder des Diözesanausschusses können werden: 

 Ortsleiter*innen 

 von der Mitgliederversammlung der Ortsgruppe für diese Aufgabe gewählten Perso-

nen 

 die Ortsdelegierten 
 

III/23 

Beratende Mitglieder sind: 

 die Diözesanreferenten*innen 

 der*die Geschäftsführer*in 

 je ein*e ständige*r Vertreter*in der diözesanen Arbeitskreise 

 

III/24 

Außerdem können Diözesanleitung und Diözesanausschuss Gäste einladen. 

 

III/25 

Die stimmberechtigten Diözesanausschuss-Mitglieder, die nicht Mitglied der Diözesanleitung 

sind, werden von der Diözesankonferenz für zwei Jahre gewählt. Die Wahl ist persönlich; eine 

Vertretung im Diözesanausschuss ist nicht möglich. Die Mitglieder des Diözesanausschusses 

können ihren Rücktritt nur vor der Diözesankonferenz erklären. Die Amtszeit endet vorzeitig 

bei der nächstfolgenden Diözesankonferenz, wenn die Person nicht mehr Ortsleiter*in ist oder 

nicht mehr von der Mitgliederversammlung der Ortsgruppe beauftragt ist. 

 

Sie endet jedoch mit sofortiger Wirkung, wenn die betreffende Person von der Mitgliederver-

sammlung abgewählt wurde. 

 

III/26 

Der Diözesanausschuss tritt nach Bedarf, mindestens jedoch viermal jährlich zusammen. 

Er wird von der Diözesanleitung, die den Vorsitz hat, schriftlich einberufen. 

Über die Sitzung des Diözesanausschusses wird ein Protokoll geführt. 
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DIE DIÖZESANLEITUNG 

III/27 

Zu den Aufgaben der Diözesanleitung gehören insbesondere: 

 Leitung und Geschäftsführung des Diözesanverbandes im Rahmen der Ordnung des 

Verbandes und der Beschlüsse der Organe des Bundes- und Diözesanverbandes 

 Sorge tragen für die innerverbandliche Kommunikation 

 Vertretung des Diözesanverbandes im Bundesverband 

 Vertretung des Diözesanverbandes im BDKJ auf Diözesanebene 

 Vertretung des Diözesanverbandes in Kirche und Öffentlichkeit  

 

III/28 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Diözesanleitung Referenten*innen und eine*n 

Geschäftsführer*in sowie Mitarbeiter*innen berufen. 

 

III/29 

Die Diözesanleitung ist geschlechtergerecht zu besetzten, sie besteht aus bis zu sieben stimm-

berechtigten Personeniii (3m, 3w, 1d), eine dieser Personen nimmt die Geistliche Verbandslei-

tungiv wahr. Die Aufgaben der Diözesanleitungen können auch dann wahrgenommen werden, 

wenn nicht alle Stellen besetzt werden.  

 

III/30 

Beratende Mitglieder sind: 

 die Referenten*innen 

 der*die Geschäftsführer*in 

  

III/31 
Ein Mitglied der Diözesanleitung muss voll geschäftsfähig sein. Für die restlichen Stellen reicht 
die beschränkte Geschäftsfähigkeit (§106 BGB) aus. 

 

III/32 

Die Mitglieder der Diözesanleitung werden von der Diözesankonferenz für zwei Jahre gewählt. 
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III/33 

Die Mitglieder der Diözesanleitung können ihren Rücktritt nur vor der Diözesankonferenz er-

klären. 

 

 

Die Neufassung der Satzung tritt nach ihrer Beschlussfassung durch die Diözesankonferenz 

2023 der Katholischen jungen Gemeinde im Diözesanverband Limburg vom 30. September 

2023, sowie der Zustimmung durch die Bundesleitung, dem BDKJ Diözesanverband Limburg 

sowie dem Bischof von Limburg in Kraft. 

 

Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung außer Kraft. 
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Geschäftsordnung der Diözesankonfe-

renz 
 

1. TERMIN 

Der Termin der jährlichen Diözesankonferenz wird von der Diözesankonferenz be-

schlossen. 

 

2. VORBEREITUNG 

Die Vorbereitung der Diözesankonferenz erfolgt durch den Diözesanausschuss. 

 

3. VORLÄUFIGE TAGESORDNUNG 

Die vorläufige Tagesordnung der Diözesankonferenz wird im Diözesanausschuss bera-

ten und beschlossen. 

 

4. EINBERUFUNG 

Die Diözesankonferenz wird von der Diözesanleitung mindestens acht Wochen vor dem 

festgelegten Termin einberufen. Angemeldete Gäste können mitgebracht werden. Die 

Anzahl ist mit der Diözesanstelle abzustimmen. 

 

5. ÖFFENTLICHKEIT 

Die Diözesankonferenz ist öffentlich. Die Öffentlichkeit kann auf Beschluss aufgeho-

ben werden. Personaldebatten sind nicht öffentlich. 

 

6. STIMMRECHT 

Die Vereinigung mehrerer Stimmen auf eine Person ist unzulässig. 

 

7. STIMMBERECHTIGTE MITGLIEDER (Ergänzung zur Satzung) 

Stimmberechtigte Mitglieder der Diözesankonferenz sind u.a. Delegierte  aus den Orts-

gruppen. Die Anzahl der Delegierten für die Ortsgruppen: 

 bis 20 Mitgliedern:  3 Delegierte (1m : 1w : 1d) 

von 21 – 30 Mitgliedern: 4 Delegierte (1m : 1w : 1d :     

1 geschlechtsungebundene Person) 

  von 31 – 40 Mitgliedern: 5 Delegierte (2m : 2w : 1d) 

  von 41 – 50 Mitgliedern: 6 Delegierte (2m : 2w : 1d :     

1 geschlechtsungebundene Person)  

  ab 51 Mitgliedern:  7 Delegierte (3m : 3w : 1d)    
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8. LEITUNG 

Die Leitung der Diözesankonferenz obliegt der Diözesanleitung. Sie bestimmt, welches 

Mitglied den Vorsitz führt. Sie kann den Vorsitz delegieren. Der*die jeweilige Vorsit-

zende kann sich an den Beratungen nicht beteiligen. Wenn er*sie das Wort ergreifen 

will, muss der Vorsitz an eine andere Person abgegeben werden. Der*die Vorsitzende 

kann jederzeit das Wort zu einer Feststellung ergreifen. 
 

9. ANTRÄGE 

Anträge an die Diözesankonferenz können von allen Mitgliedern der Diözesankonfe-

renz oder von diözesanen Arbeitskreisen gestellt werden. 

 

Die Anträge mit Begründung sind bis spätestens fünf Wochen vor Beginn der Diöze-

sankonferenz bei der Diözesanleitung schriftlich einzureichen und drei Wochen vorher 

von der Diözesanleitung den Mitgliedern der Diözesankonferenz zuzuleiten. Später ein-

gehende Anträge bedürfen zur Aufnahme in die Tagesordnung der Zustimmung eines 

Drittels der anwesenden Mitglieder der Diözesankonferenz. Zusatzanträge können je-

derzeit gestellt werden. 

 

10. INITIATIVANTRAG 

Im Verlauf der Beratungen können Initiativanträge gestellt werden. Über die Zulassung 

dieser Initiativanträge muss mit einfacher Mehrheit abgestimmt werden. 

 

11. UNTERLAGEN 

Drei Wochen vor Beginn erhalten die Mitglieder der Diözesankonferenz durch die Diö-

zesanleitung die notwendigen Unterlagen. Diese beinhalten: 

 die vorläufige Tagesordnung 

 die Anträge mit Begründung 

 die Berichte: 

 der Diözesanleitung 

 des Diözesanauschusses 

 der Pfarrgemeinschaften/ Ortsgruppen 

 der diözesanen Arbeitskreise 

 

12. BESCHLUSSFÄHIGKEIT 

Die Diözesankonferenz ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde 

und wenigstens 20% der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. 

 

Die Diözesankonferenz gilt erst als beschlussfähig, wenn die Beschlussfähigkeit aus-

drücklich festgestellt ist. Ist die Nicht-Beschlussfähigkeit festgestellt, dürfen bis zur 

erneuten Feststellung der Beschlussfähigkeit keine Abstimmungen oder Wahlen erfol-

gen, stattdessen können Trendabstimmungen und/ oder Stimmungsbilder erhoben 

werden.  
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Falls die Diözesankonferenz zu Beginn nicht beschlussfähig ist oder vorzeitig beendet 

werden muss, wird innerhalb von acht Wochen zu einer außerordentlichen Diöze-

sankonferenz mit geänderter Ladungsfrist eingeladen. Diese ist auf jeden Fall be-

schlussfähig. 

 

13. BEGINN DER BERATUNGEN 

Die Beratungen beginnen mit der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Festle-

gung der endgültigen Tagesordnung und des Zeitplans. Auf Antrag können Tagesord-

nungspunkte aufgenommen, umgestellt oder abgesetzt werden. 

 

14. SCHLUSS DER BERATUNGEN 

Die Diözesankonferenz kann die Beratungen vertagen oder schließen. Beschlüsse zum 

Vertagen oder Schließen der Diözesankonferenz bedürfen der Zwei-Drittel-Mehrheit. 

Die Abstimmung über den Schlussantrag ist nur zulässig, wenn wenigstens ein Mitglied 

die Gelegenheit erhält, dagegen zu sprechen. Der Schlussantrag geht dem Vertagungs-

antrag und dieser allen übrigen zuvor. 

 

15. BERATUNGEN 

Das Wort wird durch den*die Vorsitzende in der Reihenfolge des Eingangs der Wort-

meldungen erteilt. Antragsteller*innen und Berichterstatter*innen können außerhalb 

der Reihenfolge das Wort verlangen. Die Redezeit kann von dem*der Vorsitzenden be-

grenzt werden. Dies kann von der Diözesankonferenz durch Mehrheitsbeschluss aufge-

hoben werden. Der*die Vorsitzende kann Redner*innen, die nicht zur Sache sprechen, 

das Wort entziehen. 

 

Gegen alle Maßnahmen des*der Vorsitzenden ist Widerspruch möglich. Über den Wi-

derspruch entscheidet die Diözesankonferenz. 

 

16. WORTMELDUNGEN ZUR GESCHÄFTSORDNUNG 

Zu Anträgen und Äußerungen zur Geschäftsordnung kann jederzeit das Wort verlangt 

werden. Durch Anträge zur Geschäftsordnung wird die Redner*innenliste unterbro-

chen. Diese Anträge sind sofort zu behandeln. 
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Anträge und Äußerungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur mit dem Gang der Ver-

handlungen befassen. Dies sind: 

 Antrag auf Schluss der Debatte und sofortige Abstimmung 

 Antrag auf Schluss der Redner*innenliste 

 Antrag auf Beschränkung der Redezeit 

 Antrag auf Vertagung 

 Antrag auf Unterbrechung der Sitzung 

 Antrag auf Nichtbefassung 

 Hinweis zur Geschäftsordnung 

 Antrag auf Überweisung an den Diözesanausschuss. 
Erhebt sich bei einem Antrag zur Geschäftsordnung kein Widerspruch, ist der Antrag 

angenommen; andernfalls ist nach Anhörung einer Gegenrede sofort abzustimmen. 

Über die Auslegung der Wortmeldungen zur Geschäftsordnung entscheidet der*die 

Vorsitzende verbindlich. Im Einzelfall kann von den Vorschriften dieser Geschäftsord-

nung abgewichen werden, wenn mehr als zwei Drittel der anwesenden Mitglieder zu-

stimmen. 

 

17. PERSÖNLICHE ERKLÄRUNG 

Nach Schluss der Beratungen eines Tagesordnungspunktes oder nach Beendigung der 

Abstimmung kann der*die Vorsitzende das Wort zu einer persönlichen Erklärung ertei-

len. Eine Debatte hierüber findet nicht statt. 

 

18.  ABSTIMMUNGEN 

Die Abstimmung erfolgt mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder. 

 

Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

 

Enthaltungen werden nicht gezählt. Überwiegen die Enthaltungen die Ja-Stimmen, 

muss auf Antrag die Diskussion über den Beratungsgegenstand neu eröffnet werden. 

 

Abstimmungen über Änderungen der Diözesansatzung und der Geschäftsordnung be-

dürfen der Zwei-Drittel- Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

 

Abgestimmt wird mit Stimmkarten. Auf Antrag muss geheim abgestimmt werden. Lie-

gen zu einem Beratungsgegenstand mehrere Anträge vor, so ist über den weitest ge-

henden zuerst abzustimmen. 

 

Unmittelbar nach einer Abstimmung kann bei begründetem Zweifel an der Richtigkeit 

der Abstimmung Wiederholung verlangt werden. 

 

Der*die Vorsitzende stellt das Ergebnis der Abstimmung fest und verkündet es. 
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19. WAHLEN 

Wahlen werden grundsätzlich in geheimer Abstimmung durchgeführt. Auf Antrag kann 

die Abstimmung mit Stimmkarten erfolgen, wenn sich kein Widerspruch ergibt. 

 

Gewählt wird mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl.  

 

Bei Wahlen für den Diözesanausschuss und für diözesane Arbeitskreise gilt: Die jeweils 

kandidierenden Personen sind gewählt, wenn sie die meist genannten Kandidat*innen 

sind und wenn diese Nennungen mindestens ein Drittel der abgegebenen Stimmen aus-

machen. 

 

20. WAHL DER MITGLIEDER DER DIÖZESANLEITUNG 

Zur Vorbereitung der Wahl bildet die Diözesankonferenz einen Wahlausschuss. Auf-

gabe des Wahlausschusses ist es, der Diözesankonferenz geeignete Kandidat*innen 

für die Wahl vorzuschlagen und die Wahl zu leiten. Vorschlagsrecht haben alle stimm-

berechtigten Mitglieder der Diözesankonferenz. 

 

Der Wahl gehen eine Personalbefragung und eine Personaldebatte voraus. 

 

Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang mehr als 50 % der Stimmen der Anwesenden auf 

sich vereinigen kann. Im zweiten Wahlgang genügt die einfache Stimmenmehrheit. 

 

Sind mehr als 50 % der abgegebenen gültigen Stimmen der Anwesenden Enthaltungen, 

so ist der*die Kandidat*in nicht gewählt. 

 

Über jede*n Kandidat*in wird mit "Ja", "Nein" oder "Enthaltung" abgestimmt. Es dür-

fen nur so viele Ja-Stimmen abgegeben werden, wie Ämter zu besetzen sind. 

 

21. ABWAHL DER MITGLIEDER DER DIÖZESANLEITUNG 

Anträge auf Abwahl werden wie Änderungsanträge zur Satzung gemäß Punkt 8. der 

Geschäftsordnung behandelt. 

 

Der Antrag ist abgelehnt, wenn weniger als zwei Drittel der anwesenden Stimmberech-

tigten zustimmen.(Vgl. Ziff. III/6 der Satzung). 

22. PROTOKOLL 

Über jede Diözesankonferenz wird ein Ergebnisprotokoll angefertigt, das von der Diö-

zesanleitung unterschrieben wird. Dieses Protokoll enthält mindestens die Namen  

der anwesenden Mitglieder, die Tagesordnung, die gefassten Beschlüsse im Wortlaut 

mit Abstimmungsergebnis und alle ausdrücklich zum Zwecke der Niederschrift abge-

gebenen Erklärungen. 
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23. GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLS 

Das Protokoll wird allen Mitgliedern der Diözesankonferenz innerhalb von acht Wochen 

zugeschickt. Es gilt als genehmigt, wenn innerhalb von sechs Wochen nach Zustellung 

bei der Diözesanleitung gegen die Fassung des Protokolls schriftlich kein Einspruch 

erhoben wird. 

 

Die Diözesanleitung benachrichtigt die Mitglieder der Diözesankonferenz über Ein-

sprüche gegen das Protokoll. Über Annahme oder Ablehnung eines Einspruchs ent-

scheidet der Diözesanausschuss. 

 

24. AUSSERORDENTLICHE DIÖZESANKONFERENZ 

Eine außerordentliche Diözesankonferenz muss einberufen werden, wenn die Diöze-

sankonferenz, der Diözesanausschuss oder ein Drittel der Pfarrleitungen/Ortsleitungen 

dies beantragen oder eine Diözesankonferenz bei Nicht-Beschlussfähigkeit beendet 

wurde. Die Einladung zu einer außerordentlichen Diözesankonferenz muss wenigstens 

sechs Wochen vor dem Termin mit der Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgen. 

 

Die Diözesanleitung muss eine beantragte außerordentliche Diözesankonferenz min-

destens vier Wochen nach der Beantragung einberufen. 

 

 

 

Die Geschäftsordnung tritt nach ihrer Beschlussfassung durch die Katholische junge Ge-

meinde Diözesanverband Limburg vom 10. Dezember 2021 in Kraft. 
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Herausgegeben von: 

 

Katholische junge Gemeinde 

Diözesanverband Limburg 

 

Geschäftsstelle:  

Grabenstraße 56  

65549 Limburg 

Tel: 06431 / 295 - 373 und 295 - 359  

 

 

 

i Geschlechtergerecht im Rahmen dieser Satzung bedeutet: Gremien (und Ämter) werden mit männlichen und weib-
lichen Personen paritätisch besetzt. Bei Gremien mit einer Größe von bis zu 10 Personen wird zusätzlich eine, bei 
mehr als 10 Personen zwei Stellen für Personen diversen Geschlechts eingerichtet. 
ii Parität bedeutet die gleiche Anzahl von Männern und Frauen. 

 
iii Die Aufgaben der Diözesanleitung/ des Diözesanausschusses/ der Pfarrleitung / der Ortsleitung können auch dann 
wahrgenommen werden, wenn nicht alle Ämter besetzt sind. 
 
iv Die KjG legt Wert darauf, dass Priester und andere hauptamtlich in der Kirche tätige Seelsorger*innen als gewählte 
Geistliche Verbandsleitung im Verband mitarbeiten. Das Amt der Geistlichen Verbandsleitung kann auf der Pfarr-, 
Orts- und Diözesanebene von Personen wahrgenommen werden, die eine theologische Ausbildung abgeschlossen 
haben und im kirchlichen Dienst tätig sind. 
 

 

                                                           


